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Bayreuth, 9. Januar 2025

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag
am 23. Februar 2025

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters
für denWahlkreis 236 Bayreuth

vom 30.12.2024

Aufforderung zur Einreichung von
Kreiswahlvorschlägen

Für die Durchführung der Bundestags-wahl sind insbesondere das Bundeswahl-
gesetz (BWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. 1
S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des siebenundzwanzigstenGesetzes zur Änderung des Bundeswahl-
gesetzes vom 7.März 2024 (BGBl.INr. 91),
und die Bundeswahlordnung (BWO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom
19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt
geändert durch Artikel 1 der dreizehnten
Verordnung zur Änderung der Bundes-
wahlordnung vom 12. September 2024
(BGBl. INr. 283),maßgeblich.

Hiermit fordere ich die Parteien und die
Wahlberechtigten zur möglichst frühzeiti-
gen Einreichung der Kreiswahlvorschlä-
geauf($32BWO).

Die Kreiswahlvorschläge sind beim
Kreiswahlleiter spätestens am

20. Januar 2025, (34. Tag vor derWahl)
bis 18:00 Uhr

schriftlich einzureichen ($ 19BWG).

Die zur Entgegennahme von Wahlvor-
schlägen zuständige Dienststelle des
Kreiswahlleiters befindet sich im Neuen
Rathaus der Stadt Bayreuth, 3. Oberge-
schoss, Zimmer-Nr. 305, Luitpoldplatz 13,
95444 Bayreuth (Tel.: 0921/25-1212, Tele-
fax: 0921/25-1426; E-Mail: benjamin.
kaiser@stadt.bayreuth.de).

A. Voraussetzungen für die Einrei-
chung von Kreiswahlvorschlägen

1. Kreiswahlvorschläge können von
Parteien und nach Maßgabe des $
20 BWG von Wahlberechtigten
eingereicht werden ($ 18 Abs. 1
BWG). Eine Partei kann in jedem
Wahlkreis nur einen Kreiswahlvor

schlag einreichen ($ 18 Abs.5 BWG).

2. Parteien, die im Deutschen Bun-
destag oder in einem Landtag seit
deren letzter Wahl nicht aufgrund
eigener Wahlvorschläge ununter-
brochenmitmindestens fünfAbge-
ordneten vertreten waren, können
als solche einen Kreiswahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie
spätestens am 7. Januar 2025 bis
18:00 Uhr dem Bundeswahlleiter
(Postanschrift: Bundeswahlleite-
rin, Statistisches Bundesamt,
65180Wiesbaden) ihre Beteiligung
an der Wahl schriftlich angezeigt
haben und der Bundeswahlaus-
schuss ihre Parteieigenschaft
festgestellthat ($ 18Abs.2BWG).

In der Anzeige ist anzugeben,
unter welchem Namen sich die
Partei an der Wahl beteiligen will.
Die Anzeige muss von mindestens
drei Mitgliedern des Bundesvor-
stands, darunter der / dem Vorsit-
zenden oder ihrer / seiner Stellver-
tretung, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Hat
eine Partei keinen Bundesvor-
stand, so tritt der Vorstand der
jeweils obersten Parteiorganisati-
on an die Stelle des Bundesvor-
stands. Die schriftliche Satzung
und das schriftliche Programm der
Partei sowie ein Nachweis über die
satzungsgemäße Bestellung des
Vorstands sind der Anzeige beizu-
fügen. Der Anzeige sollen Nach-
weise über die Parteieigenschaft
nach $2 Abs. 1 Satz 1 des Parteien-
gesetzes beigefügtwerden.

3, Der Bundeswahlausschuss_ stelit
spätestens am 14. Januar 2025 für
alle Wahlorgane verbindlich fest,
welche Parteien im Deutschen
Bundestag oder in einem Landtag
seit deren letzter Wahl aufgrund
eigener Wahlvorschläge ununter-
brochenmitmindestens fünfAbge-
ordneten vertreten waren und
welche Vereinigungen, die ihre
Beteiligung angezeigt haben, für
die Wahl als Parteien anzuerken-
nen sind ($ 18 Abs. 4 BWG). Gegen
eine Feststellung, diesieander

Einreichung von Wahlvorschlägen hin-
dert, kann eine Partei oderVereini-
gung binnen vier Tagen nach deren
Bekanntgabe Beschwerde zum
Bundesverfassungsgericht erhe-
ben. In diesem Fall ist die Partei
oder Vereinigung von den Wahlor-
ganen bis zur Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts, längs-
tens bis zum Ablauf des 23. Januar
2025 wie eine wahlvorschlagsbe-
rechtigte Partei zu behandeln ($ 18
Abs.4a BWG).

B. Inhalt und Form der Kreiswahlvor-
schläge

1. Als Bewerberin /Bewerber kann in
einem Kreiswahlvorschlag nur
benanntwerden, wer

a) am Wahltag Deutsche / Deut-
scher im Sinne des Artikels 116
Abs. 1 des Grundgesetzes ist,
das 18. Lebensjahr vollendet hat
und nicht nach $ 15 Abs. 2 BWG
von der Wählbarkeit ausge-
schlossen ist,

b) als Bewerberin / Bewerber
einer Partei nichtMitglied einer
anderen als der den Kreiswahl-
vorschlag einreichenden Parte
ist und in einer Mitgliederver
sammlung zur Wahl einerWahl
kreisbewerberin / eines Wahl
kreisbewerbers oder in einer
besonderen oder allgemeinen
Vertreterversammlung entspre-
chend den Bestimmungen des $
21 BWG in geheimer Abstim-
mung hierzu gewählt worden
ist,

c) ihre / seine Zustimmung dazu
schriftlich erteilt hat; die Zu-
stimmung ist unwiderruflich.
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Der Kreiswahlvorschlag darf nur
den Namen einer Bewerberin /
eines Bewerbers enthalten. Jede
Bewerberin / Jeder Bewerber kann
nur in einem Wahlkreis und hier
nur in einem Kreiswahlvorschlag
benanntwerden.

. Der Kreiswahlvorschlag soll nach
dem Muster der Anlage 13 zur
BWO eingereicht werden. Er muss
enthalten ($ 34Abs. 1BWO)

a) den Familiennamen, die Vorna-
men, den Beruf oder Stand, das
Geburtsdatum, den Geburtsort
und die Anschrift (Hauptwoh-
nung) der Bewerberin / des
Bewerbers,

b) den Namen der einreichenden
Partei und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch
diese, bei anderen Kreiswahl-
vorschlägen ($ 20 Abs. 3 BWG)
derenKennwort.

. Der Kreiswahivorschlag soll ferner
Namen und Anschriften der Ver-
trauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson enthal-
ten.

. Kreiswahlvorschläge von Parteien
sind von mindestens drei Mitglie-
dern des Vorstandes des Landes-
verbandes, darunter der / dem
Vorsitzenden oder ihrer / seiner
Stellvertretung, persönlich und
handschriftlich zu unterzeichnen.
Hat eine Partei in Bayern keinen
Landesverband oder keine einheit-
liche Landesorganisation, so müs-
sen die Kreiswahlvorschläge von
den Vorständen der nächstniedri-
gen Gebietsverbände, in deren
Bereich der Wahlkreis liegt, dem $
34 Abs. 2 Satz 1 BWO gemäß unter-
zeichnet sein. Die Unterschriften
des einreichenden Vorstands genü-
gen, wenn er innerhalb der Einrei-
chungsfrist nachweist, dass dem
Landeswahlleiter eine schriftliche,
dem $ 34 Abs. 2 Satz 1 BWO ent-
sprechende Vollmacht der anderen
beteiligtenVorstände vorliegt.

. Die Kreiswahlvorschläge der unter
ANr. 2 genannten Parteienmüssen
außerdem von mindestens 200
Wahlberechtigten des Wahlkreises
persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein. Die Wahlbe-
rechtigung der Unterzeichnerin-
nen / Unterzeichner muss im Zeit-
punkt der Unterzeichnung gege-
ben sein und ist bei Einreichung
des Kreiswahlvorschlags nachzu-
weisen ($20Abs. 2Satz2BWG).

. AndereKreiswahlvorschläge (Wäh-
lergruppen und Einzelbewerberin-
nen / Einzelbewerber) müssen von
mindestens 200Wahlberechtigten

des Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein ($ 20
Abs. 3 BWG); Nr. 5 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Hierbei haben drei
Unterzeichnerinnen / Unterzeich-
ner ihre Unterschriften auf dem
Kreiswahlvorschlag selbst zu
leisten.

. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach
den vorhergehenden Nummern 5
und 6 von mindestens 200Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein, so
sind die Unterschriften auf amtli-
chen Formblättern nach Anlage 14
zur BWO unter Beachtung des $ 34
Abs. 4 BWO zu erbringen. Auf
jedem Formblatt für eine Unter-
stützungsunterschrift kann nur
eine Unterschrift geleistet werden.
Die Formblätterwerden aufAnfor-
derung vom Kreiswahlleiter kos-
tenfrei geliefert.

Bei der Anforderung sind Fami-
lienname,Vornamen undAnschrift
(Hauptwohnung) der vorzuschla-
genden Bewerberin / des vorzu-
schlagenden Bewerbers anzuge-
ben,Wird bei der Anforderung der
Nachweis erbracht, dass für die
Bewerberin / den Bewerber im
Melderegister eine Auskunftssper-
re gemäß $51 Abs. 1 Bundesmelde-
gesetz eingetragen ist, wird anstel-
le ihrer / seiner Anschrift (Haupt-
wohnung) eine Erreichbarkeitsan-
schrift verwendet; die Angabe
eines Postfachs genügtnicht.

Als Bezeichnung des Trägers des
Wahlvorschlags, der den Kreis-
wahlvorschlag einreichenwill, sind
außerdem bei Parteien deren Na-
me und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch diese,
beianderen Kreiswahlvorschlägen
deren Kennwort anzugeben. Die
vorgenannten Angaben zur Be-
werberin /zum Bewerber und zum
Wahlvorschlagsträger sind vom
Kreiswahlleiter im Kopf der Form-
blätter zu vermerken.

Parteien haben ferner die Aufstel-
lung der Bewerberin / des Bewer-
bers in einerMitglieder- oder einer
besonderen oder allgemeinen
Vertreterversammlung nach $ 21
des Bundeswahlgesetzes zu bestä-
tigen.

Für jede Unterzeichnerin / jeden
Unterzeichner ist auf dem Form-
blatt oder gesondert (nach dem
Muster der Anlage 14 zur BWO)
eine Bescheinigung ihrer / seiner
Gemeindebehörde beizufügen,
dass sie / er im Wahlkreis wahlbe-
rechtigt ist.

EineWahlberechtigte /EinWahlbe-
rechtigter darf nur einen Kreis-
wahlvorschlag unterzeichnen; hat

jemand mehrere Kreiswahlvorschläge
unterzeichnet, so ist ihre / seine
Unterschrift auf allen weiteren
Kreiswahlvorschlägen ungültig.

Kreiswahlvorschläge von Parteien
dürfen erst nach Aufstellung der
Bewerberin /des Bewerbers durch
eine Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung unterzeichnet werden,
Vorher geleistete Unterschriften
sindungültig.
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. Dem Kreiswahlvorschlag sind8
beizufügen:

a) Die Erklärung der vorgeschla-
genen Bewerberin / des vorge-
schlagenen Bewerbers nach
dem Muster der Anlage 15 zur
BWO, dass sie / er ihrer / seiner
Aufstellung zustimmt und für
keinen anderen Wahlkreis ihre /
seine Zustimmung zur Benen-
nung als Bewerberin / Bewer-
ber gegeben hat, bei Kreiswahl-
vorschlägen von Parteien ein-
schließlich der Versicherung an
Eides statt, dass sie / er nicht
Mitglied einer anderen als der
den Wahlvorschlag einreichen-
denPartei ist,

3

b eine Bescheinigung der zustän-
digen Gemeindebehörde nach
dem Muster der Anlage 16 zur
BWO, dass die Bewerberin/ der
Bewerber wählbar ist,

c) bei Kreiswahlvorschlägen von
Parteien eine Ausfertigung der
Niederschrift über die Be-
schlussfassung der Mitglieder-
oder Vertreterversammlung, in
der die Bewerberin /derBewer-
ber aufgestellt worden ist, im
Falle eines Einspruchs nach $ 21
Abs. 4 BWG auch eine Ausferti-
gung der Niederschrift über die
wiederholte Abstimmung, mit
der nach $ 21 Abs. 6 Satz2 BWG
vorgeschriebenen Versicherung
an Eides statt. DieNiederschrift
soll nach demMuster der Anla-
ge 17 gefertigt, die Versicherung
an Eides statt nach dem Muster
der Anlage 18 abgegeben wer-
den,

d) die erforderliche Zahl von Un-
terstützungsunterschriften
nebst Bescheinigungen des
Wahlrechts der Unterzeichne-
rinnen / Unterzeichner (siehe
Buchstabe B Nr. 7), sofern der
Kreiswahlvorschlag von minde-
stens 200 Wahlberechtigten des
Wahlkreises unterzeichnet sein
muss.

9. Die einzureichenden Unterlagen
sind in Schriftform rechtzeitig
vorzulegen.Die Schriftform ist
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dann gegeben, wenn die schriftlich einzu-
reichenden Unterlagen persönlich
und handschriftlich unterzeichnet
sind und beim zuständigen Wahl-
organ im Original vorliegen. Die
Schriftform ist durch E-Mail oder
Telefax nicht gewahrt.

C. Zurücknahme und Änderung von
Kreiswahlvorschlägen sowie Besei-
tigung von Mängeln

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch
gemeinsame schriftliche Erklärung
der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson zu-
rückgenommen werden, solange
nicht über seine Zulassung entschie-
den ist. Ein von mindestens 200 Wahl-
berechtigten unterzeichneter Kreis-
wahlvorschlag kann auch von der
Mehrheit der Unterzeichnerinnen /
Unterzeichner durch eine von ihnen
persönlich und handschriftlich vollzo-
gene Erklärung zurückgenommen
werden ($23 BWG).

Nach Ablauf der Einreichungsfrist
kann ein Kreiswahlvorschlag nur
durch gemeinsame schriftliche Erklä-
rung der Vertrauensperson und der
stellvertretenden Vertrauensperson
und nur dann geändert werden, wenn
die Bewerberin / der Bewerber stirbt
oder die Wählbarkeit verliert. Das
Verfahren nach $ 21 BWG braucht
nicht eingehalten zu werden, der
Unterschriften nach den Punkten B
Nr. 5 und Nr. 6 bedarf es nicht. Nach
der Entscheidung über die Zulassung
des Kreiswahlvorschlags ist jede
Änderung ausgeschlossen ($ 24
BWG).

Nach Aufforderung durch den Kreis-
wahlleiter sind etwaige Mängel im
Kreiswahlvorschlag durch die Ver-
trauensperson rechtzeitig zu beseiti-
gen. Nach Ablauf der Einreichungs-
frist können nur noch Mängel an sich
gültiger Wahlvorschläge behoben
werden ($25BWG).

D. Auskunft undVordrucke

Auskunft zur Einreichung von Kreis-
wahlvorschlägen erteilt das oben
genannte Büro des Kreiswahlleiters.

Dort sind auch die amtlich vorge-
schriebenen Vordrucke nach Anlage
14 (Unterstützungsunterschriften)
sowie die weiteren Vordrucke nach
Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO
für die Einreichung von Wahlvor-
schlägen kostenfrei erhältlich.

Informationen sind auch im Internet-
angebot der Landeswahlleitung unter
www.wahlen.bayern.de abrufbar.

Bayreuth, 30.12.2024
DerKreiswahlleiter
Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Vollzug der Wassergesetze und des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung;
Einleiten von Abwasser aus der Kläran-
lage Fichtelberg in die Fichtelnaab
durch die Gemeinde Fichtelberg

Bekanntmachung
gemäß $ 5 Abs. 2 Satz 1UVPG

Die Gemeinde Fichtelberg leitet das anfal-
lende Abwasser aus der Kläranlage Fich-
telberg in die Fichtelnaab ein.

Für das Einleiten von Abwasser wurde
der Gemeinde Fichtelberg mit Bescheid
des Landratsamtes Bayreuth vom
6.11.2003, Az.: 2/22-632/1, eine gehobene
wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Diese
wurde bis zum 31.12.2023 befristet.

Die Gemeinde Fichtelberg beantragte
unter Vorlage von Planunterlagen des
Ingenieurbüros ATM (Spatzenstieg la,
38118 Braunschweig) die Neuerteilung
einer gehobenen wasserrechtlichen Er-
laubnis. Der Antrag ging am 19.4.2023
beim LandratsamtBayreuthein.

Die Kläranlage Fichtelberg wurde im
Jahr 2004 in Betrieb genommen und soll
weiterbetrieben werden. Bauliche Maß-
nahmen auf dem Kläranlagengrundstücksind erforderlich. Unter anderem werden
ein Fällmitteltank- und Dosierstation
sowie ein Umschlag- bzw. Betankungs-
platz mit Rückhaltevorrichtungen gem.
denAnforderungen derAwSV errichtet.

Für dieses Vorhaben ist gemäß Nr. 13.1.3
der Anlage 1 zum UVPG eine standortbe-
zogene Vorprüfung des Einzelfalls nach $
5 Abs. 1,$9 Abs.3 und 4,87 Abs. 1UVPG
durchzuführen.

Die standortbezogene Vorprüfung hat
ergeben, dass keine besonderen örtlichen
Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3
Nummer 2.3 UVPG aufgeführten Schutz-
kriterien vorliegen. Es
besteht demnach keine Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung.

Die Feststellung über das Nichtbestehen
der Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung ist gemäß $5
Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

Diese Entscheidung ist nach $ 5 Abs. 2
Satz 1 UVPG bekannt zu machen. Dabei
sind die wesentlichen Gründe für das
Bestehen oder Nichtbestehen der UVP-
Pflicht unter Hinweis auf die jeweils ein-
schlägigen Kriterien nach Anlage 3 mit
anzugeben.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist
zusätzlich auf der Internetseite des Land-
kreises Bayreuth unter

www.landkreis-bayreuth.de/derlandkreis
/amtlicheBekanntmachungen

abrufbar (vgl. $5 Abs. 2 Satz 1 UVPGi. \.
m.Art.27aBayVwVfG).

Bayreuth, 16. Dezember 2024
Landratsamt Bayreuth
Dr. Brodmerkel
Oberregierungsrat
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Kraftloserklärung eines
Sparkassenbuches

. Nach $ 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB
wird das nachstehende aufgeführte Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt:

Konto-Nr. 3710413158

Nachdem die Urkunde innerhalb der
Frist von drei Monaten nicht vorgelegt
wurde, erfolgt mit Beschluss des Vorstan-
des die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der Spar-
urkunde ist nach einer l4tägigen Be-
kanntmachung in den Schalterräumen
der Sparkasse gegen Nachweis der Emp-
fangsberechtigung in Empfang zu neh-
men.

Bayreuth, 18.Dezember 2024
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand

Kraftloserklärung eines
Sparkassenbuches

1

Nach $ 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB
wird das nachstehende aufgeführte Spar-
kassenbuch fürkraftlos erklärt:

3401145481
1145481

Konto-Nr. neu:
Konto-Nr. alt:

Nachdem die Urkunde innerhalb der
Frist von drei Monaten nicht vorgelegt
wurde, erfolgt mit Beschluss des Vorstan-
des die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift der Spar-
urkunde ist nach einer l4tägigen Be-
kanntmachung in den Schalterräumen
der Sparkasse gegen Nachweis der Emp-
fangsberechtigung in Empfang zu neh-
men.
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Bayreuth, 7. Januar 2025
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand
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Kraftloserklärung eines
Sparkassenbuches

Nach $ 17 SpkO und Art. 39 des AGBGB
wird das nachstehende aufgeführte Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt:

Konto-Nr. 3710154182

Nachdem die Urkunde innerhalb der
Frist von drei Monaten nicht vorgelegt
wurde, erfolgtmit Beschluss des Vorstan-
des die

Kraftloserklärung.

Die neu ausgestellte Zweitschrift derSpar-
urkunde ist nach einer 14tägigenBe

kanntmachung in den Schalterräumen
der Sparkasse gegen Nachweis der Emp-
fangsberechtigung in Empfang zu neh-
men.

Bayreuth, 7. Januar 2025
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand
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